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Sehr geehrte Damen und Herren 

In Umsetzung der oben genannten parlamentarischen Initiative hat die Kommission für soziale 

Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-N) am 11. April 2024 einen Vorentwurf zur 

Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) angenommen. 

Diese Vorlage sieht vor, dass der jährliche Höchstbetrag des Selbstbehalts zulasten der versicherten 

Person um 50 Franken erhöht wird, wenn diese eine Spitalnotaufnahme ohne schriftliche Überweisung 

von einem Arzt bzw. einer Ärztin, von einem Zentrum für Telemedizin oder von einem Apotheker bzw. 

einer Apothekerin aufsucht. Von dieser Regelung ausgenommen sind Schwangere sowie Kinder. 

Ausserdem gilt sie nur für Personen, die der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) 

unterstellt sind. Der Entscheid über die Einführung einer solchen Erhöhung des Selbstbehalts wird den 

Kantonen überlassen. Für die Umsetzung dieser Regelung muss ein neuer Artikel 64 Absatz 3bis ins 

KVG aufgenommen werden. 

Die Kommission stellt fest, dass die Inanspruchnahme von Spitalnotaufnahmen regelmässig ansteigt, 

was die Arbeitslast des Medizinal- und Pflegepersonals erhöht und die Wartezeiten verlängert. Um die 

Überlastung der Spitalnotaufnahmen zu reduzieren und damit den reibungslosen Betrieb eines 

wesentlichen Bestandteils des schweizerischen Gesundheitssystems zu gewährleisten, will die 

Kommission den Kantonen die Möglichkeit einräumen, den jährlichen Höchstbetrag des Selbstbehalts 

zulasten der versicherten Person für jedes Aufsuchen einer Notaufnahme im Spital um 50 Franken zu 

erhöhen. Diese Massnahme soll das Kostenbewusstsein und die Eigenverantwortung der Versicherten 

stärken. Durch diesen finanziellen Anreiz sollen Patienten und Patientinnen mit Bagatellfällen vom 

Gang in die Notaufnahme abgehalten und sie einer angemesseneren und gleichzeitig 

kostengünstigeren Behandlung zugeführt werden. 

Wir unterbreiten Ihnen diese Vorlage hiermit im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens. Sie sind 

eingeladen, zum Vorentwurf und zum erläuternden Bericht Stellung zu nehmen. Die 

Vernehmlassungsfrist dauert bis zum 10. Januar 2025. 
  

  

    

An: 

die politischen Parteien 

die Dachverbände der Gemeinden, 

Städte und Berggebiete 

die Dachverbände der Wirtschaft 

die interessierten Kreise 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170480
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Die Vernehmlassung wird elektronisch durchgeführt. Die Vernehmlassungsunterlagen können über 
die folgenden Internetadressen bezogen werden: 

 https://www.fedlex.admin.ch/de/consultation-procedures/ongoing#Parl.  

 https://www.parlament.ch/de/organe/kommissionen/sachbereichskommissionen/kommissione
n-sgk/berichte-vernehmlassungen-sgk  

Wir sind bestrebt, die Dokumente im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG; SR 
151.3) barrierefrei zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Stellungnahmen, wenn möglich, 
elektronisch (bitte nebst einer PDF-Version auch eine Word-Version) innert der 
Vernehmlassungsfrist an folgende Email-Adresse zu senden: 

gever@bag.admin.ch und aufsicht@bag.admin.ch  

Wir bitten Sie, auch eine Kontaktperson für allfällige Rückfragen anzugeben. 

Die Parlamentsdienste werden bei der Durchführung der Vernehmlassung vom Bundesamt für 

Gesundheit (BAG) unterstützt. 

Für Auskünfte stehen Ihnen seitens des Sekretariats der SGK-N Herr Martino Pedrazzi 
(martino.pedrazzi@parl.admin.ch, Tel. 058 322 91 96) und seitens des BAG Frau Santina Bevington 
(santina.bevington@bag.admin.ch / Tel. 058 469 18 07) gerne zur Verfügung. 

Für Ihre Stellungnahme danken wir Ihnen im Voraus bestens. 

 

  Mit freundlichen Grüssen 

  

 
Barbara Gysi 

Kommissionspräsidentin 
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